
Verordnung 
 

über das Landschaftsschutzgebiet „Hahnenhorst" 
in der Gemeinde Brest, Samtgemeinde Harsefeld  

im Landkreis Stade 
 

vom 11.02.2019 
 
 
 

 
Aufgrund der §§ 20, 21, 22, 26, 32 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 
(BGBl. I S. 2542) in Verbindung mit den §§ 14, 15, 19 Niedersächsisches Ausführungsgesetz 
zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) in der 
jeweils derzeit gültigen Fassung wird verordnet: 
 
 

§ 1 
Landschaftsschutzgebiet 

 
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Landschaftsschutzge-

biet (LSG) „Hahnenhorst" erklärt.  
 
(2) Das LSG gehört zum Naturraum Stader Geest. Naturräumlich gliedert sich dieser in die 

Haupteinheit Zevener Geest und die Untereinheit Beverner Geest. Der Hahnenhorst 
liegt an der Gemeindeverbindungsstraße von Wohlerst nach Winderswohlde.  
Der überwiegende Teil des LSG "Hahnenhorst" ist mit besonders naturnahen Wäldern 
bestockt.  
 

(3) Die Grenze des LSG ergibt sich aus der maßgeblichen und mitveröffentlichten Karte im 
Maßstab 1:7°500. Sie verläuft auf der Innenseite des dort dargestellten grauen 
Rasterbandes. Gräben und Gehölzstrukturen am Rande des LSG, die von der 
schwarzen Linie des Rasterbandes berührt werden, gehören zum LSG.  
Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. Sie kann von jedermann während der 
Dienststunden bei der Samtgemeinde Harsefeld und dem Landkreis Stade  
-Naturschutzbehörde- unentgeltlich eingesehen werden.  
 

(4) Teile des LSG in einer Größe von ca. 49 ha sind Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat-
(FFH-)Gebietes „Hahnenhorst“ (DE 2522-331) gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-
Richtlinie) des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zu-
letzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 
158 S. 193) .  

 
(5) Das LSG hat eine Größe von ca. 69 ha.  
 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
(1) Allgemeiner Schutzzweck für das LSG ist nach Maßgabe der §§ 26 Abs. 1 und 32 Abs. 

3 BNatSchG i. V. m. § 19 NAGBNatSchG die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstel-
lung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, der Regenerationsfähig-
keit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von 
Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten. 
Relevant sind zudem die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie die besondere kulturhis-
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torische Bedeutung der Landschaft. 
Die Erklärung zum LSG bezweckt insbesondere 
1. die Erhaltung und Entwicklung naturnaher Waldkomplexe der Niederungen und 

Geestbereiche mit Erlen-Eschenwäldern und feuchten Eichenhainbuchenwäldern 
sowie bodensauren Eichenmischwäldern mit einem Alt- und Totholzanteil, 

2. das Zulassen eigendynamischer Prozesse in Kernbereichen des Waldes, 
3. die Erhaltung und Entwicklung der historisch alten Waldstandorte mit ihren 

unveränderten Bodenstrukturen, 
4. die langfristige Umwandlung nicht standortheimischer Waldbestände in die auf dem 

jeweiligen Standort natürlich vorkommenden Waldgesellschaften, 
5. die Erhaltung und Entwicklung von Waldbächen zu mehr Naturnähe und als 

Nahrungshabitat für den Schwarzstorch (Ciconia nigra), 
6. die Wiederherstellung gebietstypischer hydrologischer Verhältnisse, 
7. den Schutz und die Förderung der wild lebenden Tiere und Pflanzen, insbesondere 

der europäischen Vogelarten und der Fledermäuse sowie ihrer Lebens-
gemeinschaften und Lebensstätten,  

8. die Förderung der Ruhe und Ungestörtheit im LSG, 
9. die Erhaltung und Entwicklung von Übergangsbiotopen als Pufferzonen und für den 

Biotopverbund,  
10. die Erhaltung und Entwicklung der Qualität, Leistungsfähigkeit und Regeneration der 

Schutzgüter Boden, Klima und Grundwasser. 
 

(2) Das LSG umfasst Flächen gemäß § 1 Abs. 4 als Teil des kohärenten europäischen öko-
logischen Netzes „Natura 2000“; die Unterschutzstellung trägt dazu bei, den günstigen 
Erhaltungszustand der maßgeblichen Lebensraumtypen und Arten im FFH-Gebiet 
„Hahnenhorst“ insgesamt zu erhalten oder wiederherzustellen.  
 

(3) Erhaltungsziele des FFH-Gebietes im LSG sind die Erhaltung und Wiederherstellung 
günstiger Erhaltungszustände   
 
1. insbesondere der prioritären Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie):  

 
91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alni-
on incanae, Salicion albae)  
als naturnahe, feuchte bis nasse Erlen-, Eschen- und Weidenwälder aller Altersstufen 
in Quellbereichen, an Bächen und Flüssen mit einem naturnahen Wasserhaushalt, 
standortgerechten, gebietsheimischen Baumarten, einem hohen Anteil an Alt- und 
Totholz, Höhlenbäumen sowie spezifischen Habitatstrukturen (Flutrinnen, Tümpel, 
Verlichtungen) 
 
91D0 Moorwälder  

als torfmoosreiche Birken- und Kiefern-Bruchwälder auf nährstoffarmen, wasser-
gesättigten Torfböden mit verschiedenen Altersphasen in mosaikartigem Wechsel, 
mit standortgerechten, heimischen Baumarten, mit hohem Alt- und Totholzanteil ein-
schließlich charakteristischer Tier- und Pflanzenarten, insbesondere durch Sicherung 
und Verbesserung des Wasserhaushaltes und weiterer landschaftspflegerischer 
Maßnahmen. 

 
2. insbesondere der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie):  

 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen- 
Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

 

als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche Eichenmischwälder auf feuchten bis 
nassen Standorten mit allen Altersphasen in mosaikartigem Wechsel, mit  
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standortgerechten, gebietsheimischen Baumarten, einem hohem Tot- und Altholz- 
anteil, Höhlenbäumen, natürlich entstandenen Lichtungen und vielgestaltigen  
Waldrändern einschließlich ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenarten sowie mit  
kleinflächigen Übergängen zum bodensauren Eichenmischwald. 

 
 

§ 3 
Verbote 

 
(1) Gemäß § 26 Abs. 2 BNatSchG sind unter besonderer Beachtung des § 5 Abs. 1 

BNatSchG sowie der Bestimmungen gem. § 32 Abs. 3 Satz 3 BNatSchG alle Handlun-
gen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen 
Schutzzweck zuwiderlaufen.  
 
Insbesondere ist verboten:  
1. das LSG zu betreten oder auf sonstige Weise aufzusuchen, 
2. zusätzliche Entwässerungen durchzuführen oder den Grundwasserspiegel auch  

nur geringfügig abzusenken, 
3. Grund- oder Oberflächenwasser zu entnehmen, 
4. das Einleiten von wassergefährdenden Stoffen jeglicher Art in Oberflächengewässer 

oder den Grundwasserkörper des Schutzgebietes, 
5. Gewässer zu beseitigen, auszubauen, zu unterhalten oder Maßnahmen durchzufüh-

ren, die den Wasserstand oder den Wasserabfluss oder die Fließgeschwindigkeit 
nicht nur unerheblich verändern, oder Stoffe einzubringen, einzuleiten, zu entneh-
men oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die geeignet sind, die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit der Gewässer nachteilig zu verändern,  

6. Tiere, Pflanzen oder Pilze zu entnehmen, 
7. Totholz sowie Habitat- und Altbäume zu entnehmen,  
8. Tier- und Pflanzenarten, insbesondere nichtheimische, gebietsfremde oder invasive 

Arten auszubringen oder anzusiedeln sowie gentechnisch veränderte Organismen
 einzubringen, 

9. Ackerbau und forstwirtschaftliche Nutzung zu betreiben, Gehölzanpflanzungen und 
gärtnerische Kulturen anzulegen, 

10. Wald und Gehölze zu beseitigen, zu schädigen oder zu verändern, 
11. Brachflächen in eine andere Nutzungsart zu überführen, 
12. bauliche Anlagen aller Art einschließlich genehmigungsfreier Anlagen zu errichten 

sowie Schilder aller Art einschließlich Werbeeinrichtungen aufzubauen, 
13. Leitungen (unter- und oberirdisch) aller Art zu errichten oder zu verlegen,  
14. Bohrungen aller Art niederzubringen, 
15. das Bodenrelief zu verändern, 
16. Bodenbestandteile abzubauen, 
17. die Ruhe und Ungestörtheit -auch nicht kurzzeitig- durch Lärm jeglicher Art oder auf 

andere Weise zu stören, 
18. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu stören, zu füttern, zu fangen oder zu tö-

ten oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut- und Wohnstätten 
solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, 

19. unbemannte Luftfahrzeuge (z.B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) zu betreiben 
und mit bemannten Luftfahrzeugen (z.B. Ballone und Hubschrauber) zu starten und, 
abgesehen von Notfallsituationen, zu landen,  

20. organisierte Veranstaltungen ohne die vorherige Zustimmung bzw. ohne das Ein-
vernehmen der zuständigen Naturschutzbehörde durchzuführen, 

21. zu lagern, zu zelten oder Wohnwagen und andere für die Unterkunft geeignete 
Fahrzeuge oder Einrichtungen aufzustellen, 

22. offenes Feuer zu entzünden oder zu grillen, 
23. das Setzen und Aufsuchen von Geocaching-Punkten, 
24. Hunde frei laufen zu lassen, 
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25. zu reiten, 
26. das Gebiet mit Kraftfahrzeugen aller Art zu befahren oder solche Fahrzeuge im Ge-

biet abzustellen, 
27. Abfall aller Art einschließlich Gartenabfall und Schutt vorübergehend oder dauerhaft 

zu lagern oder einzubringen, 
28. Lagerplätze anzulegen, 
29. die Errichtung von Aufsuchungs- und Gewinnungsanlagen zur Gewinnung von  

Bodenschätzen sowie die Erdgas- und Erdölförderung durch Fracking.  
 

(2) Die zuständige Naturschutzbehörde kann die nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 20 erforderliche 
Zustimmung bzw. ihr Einvernehmen erteilen, wenn und soweit dadurch keine Beein-
trächtigungen oder nachhaltige Störungen des LSG oder seiner für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile zu befürchten sind. Die Zustimmung 
bzw. das Einvernehmen kann mit Nebenbestimmungen hinsichtlich Zeitpunkt, Ort und 
Ausführungsweise versehen werden. 

 
 

§ 4 
Freistellungen 

 
Die in den folgenden Absätzen aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den Ver-
boten des § 3 freigestellt. Weitergehende Vorschriften des § 29 BNatSchG i.V. m. § 22 
NAGBNatSchG, des § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG sowie die artenschutz-
rechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG bleiben unberührt.  

 
(1) Freigestellt ist 

1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Eigentümer und Nutzungsberech-
tigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung der 
Grundstücke, 

2. das Betreten und Befahren des Gebietes 
a) durch Bedienstete der Naturschutzverwaltung und der zuständigen Forstdienst-

stellen sowie deren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben, 
b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie deren Beauf-

tragte zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben dieser Behörden im Einvernehmen 
mit der zuständigen Naturschutzbehörde,  

c) zur Wahrnehmung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder Verkehrssiche-
rungspflicht nach vorheriger Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde vier 
Wochen vor Beginn, es sei denn, es handelt sich um eine gegenwärtige erhebli-
che Gefahr, die ein sofortiges Handeln erfordert; in diesem Fall ist die zuständige 
Naturschutzbehörde unverzüglich über die durchgeführten Maßnahmen zu unter-
richten, 

d) zur Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie 
Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde oder mit deren vorheriger Zustimmung bzw. Ein-
vernehmen, 

e) zur Beseitigung von invasiven und/ oder gebietsfremden Arten mit vorheriger Zu-
stimmung oder im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde,  

f) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie Information und Bildung mit 
vorheriger Zustimmung oder im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutz-
behörde, 

g) im Rahmen von organisierten Veranstaltungen mit vorheriger Zustimmung der         
zuständigen Naturschutzbehörde,  

h) auf der durch das Gebiet führenden Gemeindeverbindungsstraße.  
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(2) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraße in 

der vorhandenen Breite, mit dem bisherigen Deckschichtmaterial; die Erhaltung des 
Lichtraumprofils hat durch fachgerechten Schnitt zu erfolgen.  
 

(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung in den begradigten und 
ausgebauten Gewässerabschnitten mit vorhandenem Räumstreifen nach den Grund-
sätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Niedersächsischen Wasserge-
setzes (NWG) soweit zur Entwässerung erforderlich und unter Berücksichtigung der Be-
deutung des Gewässers als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere; in den begradigten 
Gewässerabschnitten im Wald ohne Räumstreifen nur in Handräumung.  
 

(4) Freigestellt ist die Nutzung und Unterhaltung der bestehenden rechtmäßigen Anlagen 
und Einrichtungen. Die Instandsetzung ist zulässig, wenn die beabsichtigten Maßnah-
men der zuständigen Naturschutzbehörde mindestens vier Wochen vor Umsetzung an-
gezeigt wurden.   
 

(5) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd nach folgenden Vorgaben:  
Die Neuanlage von  
1. mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen (wie z.B. Hoch-

sitzen), die sich nach der Materialart und Bauart der Landschaft anpassen; der 
Standort ist der zuständigen Naturschutzbehörde anzuzeigen, 

2. Wildäckern, Wildäsungsflächen, Futterplätzen und Hegebüschen bedarf der vorheri-
gen Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde.   
 

(6) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter  
fachlicher Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG der in der maßgeblichen Karte darge-
stellten Ackerfläche. 

 
(7) Freigestellt ist die Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäßig bestehender Entwässe-

rungseinrichtungen; bei bestehenden Drainagen die ordnungsgemäße Unterhaltung; Er-
satzanlage bei gleicher Leistungsfähigkeit mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde. 

 
(8) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft im Wald im Sinne des § 5 Abs. 3 

BNatSchG und des § 11 Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Land-
schaftsordnung (NWaldLG) einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von Zäunen 
und Gattern und der Nutzung und Unterhaltung von sonst erforderlichen Einrichtungen 
und Anlagen nach folgenden Vorgaben:  
 
1. auf den in der maßgeblichen Karte dargestellten Waldflächen mit wertbestimmenden 

Lebensraumtypen, soweit 
a) ein Kahlschlag unterbleibt und die Holzentnahme nur einzelstammweise oder 

durch Femel- oder Lochhieb vollzogen wird,  
b) auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Altholzbeständen die Feiner-

schließungslinien einen Mindestabstand der Gassenmitten von 40 Metern zuei-
nander haben, 

c) das Befahren der gekennzeichneten Waldflächen (gesetzliche Biotopschutz-
flächen nach § 30 BNatSchG) unterbleibt; in begründeten Ausnahmefällen mit 
Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde,  

d) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 1. März bis 
31. August nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
erfolgt, 

e) eine Düngung unterbleibt, 
f) eine Bodenbearbeitung unterbleibt, 
g) eine Bodenschutzkalkung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat 
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vorher der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt worden ist,  
h) ein flächiger Einsatz von Herbiziden und Fungiziden vollständig unterbleibt und 

von sonstigen Pflanzenschutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht mindes-
tens zehn Werktage vorher der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wur-
de und eine erhebliche Beeinträchtigung i. S. des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 
34 Abs. 1 BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist, 

i) ein Wegebau nur mit Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde erfolgt, 
j) keine Entwässerungsmaßnahmen erfolgen, 
k) auf Moorstandorten nur eine dem Erhalt oder der Entwicklung höherwertiger Bio-

top- und Lebensraumtypen dienende Holzentnahme und diese nur mit Zustim-
mung der zuständigen Naturschutzbehörde erfolgt;  

2. zusätzlich zu Nr. 1 auf den in der maßgeblichen Karte dargestellten Waldflächen mit 
wertbestimmenden Lebensraumtypen, die nach der Basiserfassung den Erhaltungs-
zustand „B“ oder „C“ aufweisen, soweit  
2.1 beim Holzeinschlag und bei der Pflege 

a) ein Altholzanteil von mindestens 20 % der Lebensraumtypfläche der je-
weiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers erhalten bleibt 
oder entwickelt wird, 

b) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin 
oder des jeweiligen Eigentümers mindestens drei lebende Altholzbäume 
dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis zum natürlichen Zerfall be-
lassen oder bei Fehlen von Altholzbäumen auf 5 % der Lebensraumtyp-
fläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers ab 
der dritten Durchforstung Teilflächen zur Entwicklung von Habitatbäumen 
dauerhaft markiert werden (Habitatbaumanwärter); artenschutzrechtliche 
Regelungen zum Schutz von Horst-und Höhlenbäumen bleiben unbe-
rührt, 

c) je vollem Hektar Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin oder 
des jeweiligen Eigentümers mindestens zwei Stück stehendes oder lie-
gendes starkes Totholz bis zum natürlichen Zerfall belassen werden, 

d) auf mindestens 80 % der Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentüme-
rin oder des jeweiligen Eigentümers lebensraumtypische Baumarten er-
halten bleiben oder entwickelt werden, 
 

2.2 bei künstlicher Verjüngung ausschließlich lebensraumtypische Baumarten und 
dabei auf mindestens 80 % der Verjüngungsfläche lebensraumtypische 
Hauptbaumarten (gilt für die LRT 9160, 91D0 und 91E0). 
 

3. zusätzlich zu Nr. 1 auf den Waldflächen mit wertbestimmenden Lebensraumtypen, 
die den Erhaltungszustand „A“ aufweisen, soweit  
 
3.1 beim Holzeinschlag und bei der Pflege 

a) ein Altholzanteil von mindestens 35 % der Lebensraumtypfläche des je-
weiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers erhalten bleibt, 

b) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin 
oder des jeweiligen Eigentümers mindestens sechs lebende Altholzbäume 
dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis zum natürlichen Zerfall be-
lassen werden; artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst-
und Höhlenbäumen bleiben unberührt, 

c) je vollem Hektar Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin oder 
des jeweiligen Eigentümers mindestens drei Stück stehendes oder liegen-
des starkes Totholz bis zum natürlichen Zerfall belassen werden, 

d) auf mindestens 90 % der Lebensraumtypfläche der jeweiligen Eigentüme-
rin oder des jeweiligen Eigentümers lebensraumtypische Baumarten erhal-
ten bleiben, 
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3.2 bei künstlicher Verjüngung ausschließlich lebensraumtypische Baumarten und 
auf mindestens 90 % der Verjüngungsfläche lebensraumtypische Hauptbaumarten 
angepflanzt oder gesät werden, 

4. auf der in der maßgeblichen Karte dargestellten Waldfläche ohne forstwirtschaftliche 
Nutzung (Naturwaldzone); dieser Waldbereich ist dauerhaft der natürlichen Entwick-
lung zu überlassen.  

5. auf den in der maßgeblichen Karte dargestellten allen übrigen Waldflächen ohne 
FFH-Lebensraumtypen, soweit 
a) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 1. März bis 

31. August nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
erfolgt, 

b) der Wasserhaushalt nicht geändert wird, 
c) keine Bodenbearbeitung erfolgt,  
d) beim Holzeinschlag und bei der Pflege dauerhaft mindestens ein Stück stehen-

des und liegendes starkes Totholz je vollem ha Waldfläche belassen werden, 
e) beim Holzeinschlag und bei der Pflege dauerhaft markierte Horst- und Stamm-

höhlenbäume in der Waldfläche belassen werden, 
f) ein Umbau von Waldbeständen aus standortheimischen Arten in Bestände aus  

nicht standortheimischen Arten sowie die Umwandlung von Laub- in Nadelwald 
unterbleibt, 

g) ein flächiger Einsatz von Herbizid en und Fungiziden vollständig unterbleibt und 
von sonstigen Pflanzenschutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht mindes-
tens zehn Werktage vorher der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wur-
de und eine erhebliche Beeinträchtigung i. S. des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 
34 Abs. 1 BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist, 

h) die Waldrandpflege mit Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde erfolgt. 
 

Die Vorschriften des BNatSchG zum Schutz von Horst- und Höhlenbäumen als Nist-, 
Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätte für besonders geschützte Arten bleiben unberührt. 
 

(9) Freigestellt sind Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie 
Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung der 
zuständigen Naturschutzbehörde oder mit deren vorheriger Zustimmung bzw. 
Einvernehmen. 

 
(10) Die zuständige Naturschutzbehörde kann ihre nach dieser Verordnung erforderliche Zu-

stimmung bzw. ihr Einvernehmen nach schriftlichem Antrag erteilen, wenn und soweit 
keine Beeinträchtigungen oder nachhaltigen Störungen des LSG oder seiner für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile zu befürchten sind. 
Die Erteilung der Zustimmung/des Einvernehmens kann mit Regelungen zu Zeitpunkt, 
Ort und Ausführungsweise versehen werden.  
 

(11) Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Ver-
waltungsakte bleiben unberührt. 
 
 

§ 5 
Befreiungen 

 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach 

Maßgabe des § 67 BNatSchG i.V.m. § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren. 
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(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn 

sie sich im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 26 NAGBNatSchG 
als mit dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraussetzun-
gen des § 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind. 
 
 

§ 6 
Anordnungsbefugnis  

 
Gemäß § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG kann die zuständige Naturschutzbehörde die Wiederher-
stellung des bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 oder die Zu-
stimmungs- /Einvernehmensvorbehalte/ Anzeigepflichten des § 4 dieser Verordnung versto-
ßen wurde und Natur oder Landschaft rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert wor-
den sind. 
 
 

§ 7 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Zur Kennzeichnung des LSG und seiner Wege sowie zur weiteren Information über das 

LSG ist von den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten das Aufstellen von 
Schildern zu dulden. 
 

(2) Maßnahmen zur Untersuchung, Förderung oder Kennzeichnung von Lebensstätten,  
Habitatbäumen und Totholz sind zu dulden. 
 

(3) Maßnahmen zur Sicherung des Altholzanteils der Lebensraumtypenflächen sind zu dul-
den. 
 

(4) Maßnahmen zur Beseitigung invasiver Arten sind zu dulden. 
 

(5) Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung des Schutzgebietes oder einzelner 
seiner Bestandteile sind zu dulden 
 

(6) Dem Schutzzweck dienende Maßnahmen können von oder im Einvernehmen mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde in einem Managementplan bzw. Pflege- und Entwick-
lungsplan für das FFH-Gebiet dargestellt werden. 

 
(7) Die §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberührt.  

 
 

§ 8 
Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  

 
Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen entsprechen in der Regel 
Maßnahmen zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der im LSG vorkommen-
den FFH-Lebensraumtypen. 

 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt gemäß § 43 Abs. 3 Nr. 4 NAGBNatSchG, wer, ohne dass eine 

Freistellung gemäß § 4 vorliegt oder eine Befreiung gemäß § 5 erteilt wurde, vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 3 dieser Verordnung zuwiderhandelt. 
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(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann gemäß § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit ei-
ner Geldbuße geahndet werden. 

(3) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 begangen worden, so können Gegenstände, 
auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu ihrer Begehung oder Vorberei-
tung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, gemäß § 44 NAGBNatSchG ein-
gezogen werden. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Landkreis Stade 
in Kraft.  
 

 
 
 
 
 

Stade, 11.02.2019 
Landkreis Stade 

 
 
 

Roesberg 
Landrat 


